
 

MERKBLATT 

Genehmigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 

Bei Ihrer Antragstellung möchten wir Sie bitten, uns folgende Unterlagen zu übersenden: 

 

 

(von einem öffentlich bestellten und vereidigten Übersetzer erstellt).  

 

 

(von einem öffentlich bestellten und vereidigten Übersetzer erstellt).  

 (Beglaubigung durch Standesamt)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amtlich beglaubigte Kopien 

• einen Abdruck des Dienstsiegels 
• der amtliche Beglaubigungsvermerk, der bescheinigt, dass die Kopie mit dem Original überein-

stimmt 
• Datum der Beglaubigung 
• die Unterschrift der beglaubigenden Person. 

Ingenieurkammer Sachsen 
Annenstraße 10 
01067 Dresden 


